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weg , so wie über die hölzerne Straße , die
Huntebrücker Hellmer und den Brookdeich
gänzlich zu vermeiden , widrigenfalls die
Contravenienten für jeden Fall in eineHerr-
schastliche Brüche von zehn Goldgulden ge¬
nommen , und wieder umzukehren angehal¬
ten werden sollen.

Die mit der Aufsicht über den Wegebäu
beauftragten Ofsicialen haben auf die etwai¬
gen Uebertrerer dieser Verordnung genau
zu achten, ' selbige im Betretungsfall sofort
auzuhalten , und nach dem nächsten Amte
zu bringen , wogegen ihnen der vierte Theil
der Brüche zur Belohnung ihrer Aufmerk¬
samkeit anheim fallen soll. Auch werden
die Jolleinnehmer und Krugpächter an den
Heerstraßen hiemittelft angewiesen , die
Frachtfuhrleute mit dieser Anordnung be¬
kannt zu machen.

Zi ) Consistorial - Vekanntmachuttg
vom r . October xubb 9 . aj . 1317.

Auf eine beym Herzoglichen Cabinet ein - Unzulässigkeit
gereichte Supplik , um Verstattung der Ap-
pellation in einem Ehescheidungs - Pro-  Ehesachen«
cesse , ist unter dem zr . Januar 1317 . die
höchste Resolution erfolgt:

daß das Ansuchen des Supplicanten , dch
bei der neuen Einrichtung aus sehr erheb-
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